
stellen, daß diese Schwächen besonders noch auf dem 
Gebiet der Verwirklichung der demokratischen Gesetz
lichkeit bestehen. Dies war auch der Hauptinhalt der 
Kritik, die auf den Kreisdelegiertenkonferenzen an 
der Justiz geübt worden ist und die jetzt bei der Aus
wertung des IV. Parteitags noch besonders zu berück
sichtige^ ist.

Wenn wir uns mit der Frage der demokratischen 
Gesetzlichkeit beschäftigen, dürfen wir uns nicht auf 
das Studium des einen Abschnitts beschränken, der 
die Überschrift „Weitere Festigung der demokratischen 
Gesetzlichkeit“ trägt.

In der wichtigen Feststellung:
„Aus dem Wesen einer solchen demokratischen 

Rechtsordnung ergibt sich, daß ihre Gesetze von 
allen Staatsorganen, allen Funktionären von Staat 
und Wiriscnait und gesellschaftlichen Organisa
tionen, von jedem Bürger eingehalten und i m 
I n t e r e s s e  d e r  W e r k t ä t i g e n  a n g e w e n 
d e t  w e r d e n  müssen“,1) 

ist die untrennbare Einheit von demokratischer Ge
setzlichkeit und Parteilichkeit enthalten. Das ist jene 
Parteilichkeit, die ihren Ausdruck dann findet, daß

„unter den Bedingungen der Arbeiter- und Bauern
macht sowohl in der Gesetzgebung wie in der 
Durchführung der Gesetze die Übereinstimmung 
der Interessen der Gesellschaft mit den persön
lichen Interessen der ivienrneit der Werktätigen 
gewährleistet sein muß.“

So führt die Überprüfung unserer Arbeit unter dem 
Gesichtspunkt der Wahrung der Gesetzlichkeit zu un
serem in den vergangenen Monaten zur Verwirk
lichung des neuen Kurses in der Justiz begonnenen 
Kampf um die Überwindung des Formalismus und um 
die isrrmgung ecnter Parteilichkeit in der Rechtspre
chung. ivnt dieser Parteilichkeit muß die demokrati
sche Gesetzlichkeit in ihrer gegenwärtigen Haupt
richtung verwirklicht werden: zum schütze des Volks
eigentums, der volkseigenen Güter, der landwirtschaft
lichen Genossenschaften, des privaten Eigentums; mit 
dieser Parteilichkeit wenden die Gerichte die demo
kratischen Gesetze mit aller Härte gegen Agenten, 
Spione und Terroristen an, wobei die Wahrung der 
Gesetzlichkeit im Verfahren besonders im Hinblick 
auf die Rechte der Angeklagten besonders zu beachten 
ist. Hierbei gilt für unsere Tätigkeit alles, was auf 
dem Parteitag unter den verschiedensten Gesichts
punkten zum Kampf gegen Formalismus und Büro
kratismus gesagt worden ist. Wir müssen uns darüber 
klar sein, daß die Rechtsprechung eine besondere 
Form der Durchführung ist, so daß auch alles das, was 
über die Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen 
gesagt wurde, unmittelbar für die Rechtsprechung 
Anwendung findet.

Diese Erkenntnis der Rechtsprechung als besonderer 
Form der Durchführung führt uns unmittelbar hin zur 
Bedeutung der Tätigkeit der Justizverwaltung, sowohl 
des Ministeriums wie seiner Stellen in den Bezirken 
als der Organe für die Anleitung und Kontrolle der 
Gerichte. Der Arbeit der Justizverwaltung kommt 
unter diesem Gesichtspunkt ihre besondere Bedeu
tung zu; die Methoden ihrer Arbeit sind an Hand all 
dessen, was auf dem Parteitag zur Überwindung des 
Bürokratismus, des Papierkrieges, der Rundschreiben
wirtschaft, der überflüssigen Berichterstattung gesagt 
wurde, zu überprüfen und, soweit dies noch nicht ge
schehen ist, durch die lebendige Arbeitsweise der 
operativen Anleitung und Instruktion zu ersetzen.

Wir werden einen nicht leichten Kampf darum 
führen müssen, diese der besonderen Arbeitsweise der 
Justiz entsprechenden Formen der Anleitung und 
Kontrolle zu finden. Es gibt auch hierfür kein Schema, 
keine mechanisch anzuwendenden Regeln. Schon 1918 
forderte Lenin „tausenderlei Formen und Methoden
der........................Kontrolle,“ das heißt, ihre Anpassung an
den jeweils zu kontrollierenden Gegenstand* 2).

J) von mir gesperrt, H. B.
2) Lenin, Ausgewählte Werke, Band 2, S. 297.

Die Arbeiter in der Produktion entfalten beim 
Kampf um die Erhöhung ihrer Arbeitsproduktivität 
eine schöpferische Initiative. Hier müssen die Richter 
und Staatsanwälte, die selbst Arbeiter gewesen und 
aus der Produktion gekommen sind, anknüpfen und 
mit dem Optimismus, den die Werktätigen in den 
Betrieben heute zeigen, ihre Arbeitsleistung durch 
Studium und Aneignung neuer Arbeitsmethoden ver
bessern.

Wenn Genosse Walter U l b r i c h t  von den Neuerern 
in der Produktion fordert, daß sie große und noch 
wichtigere Leistungen bei der Leitung unseres Staates 
und unserer Gesellschaft vollbringen müssen, dann 
müssen unsere Richter und Staatsanwälte wissen, daß 
sie schon zu den Arbeitern gehören, die solche wich
tigen Leistungen bei der Leitung unseres Staates voll
bringen sollen. So wie der Kampf um die Beherr
schung der Technik „immer mehr auf der Basis eines 
hohen politischen Bewußtseins der Arbeiter geführt 
wird“, muß auch das hohe politische Bewußtsein zur 
ständigen Verbesserung der fachlichen Arbeit inner
halb der Justiz beitragen. Wenn im Augenblick — wie 
wir feststellen müssen — bei einer Anzahl von Richtern 
und Staatsanwälten diese schöpferische Initiative nicht 
lebendig ist, so zeigt dies, daß bei ihnen schon jene 
gefährliche Entwicklung vom Arbeiter in der Verwal
tung zum Verwaltungsarbeiter eingetreten ist, vor der 
Genosse Grotewohl nachdrücklich warnte. Von jedem 
Richter und Staatsanwalt erwartet man in besonderem 
Maße, daß von seiner ganzen Person die Überzeugung 
ausstrahlt, daß unsere Gerichte als Teile des Staates 
der Arbeiter- und Bauernmacht tausendfach besser 
sind als jedes kapitalistische Gericht.

Dabei hat das Ministerium die Aufgabe, die Formen 
der Anleitung sowohl für die praktische Arbeit wie vor 
allem auch für das weitere Studium so zu gestalten, 
daß sie jedem einzelnen bei der Entwicklung seiner 
Initiative in der Arbeit helfen und der Arbeilsfreu- 
digkeit dienen.

ln dem Dokument „Der Weg zur Lösung der Lebens
fragen der deutschen Nation“ heißt es nach der Schilde
rung der Grundprinzipien der Deutschen Demokra
tischen Republik: „Das alles ist Demokratie in Aktion.“ 
Zu dieser Demokratie in Aktion gehört neben der stän
digen weiteren Entwicklung unserer Gesetzlichkeit 
der organisatorische Ausbau unserer Gerichte im 
Sinne der Demokratie, der Einbeziehung der Werk
tätigen als Schöffen in immer steigendem Maße. Die 
Vorbereitung der Schöffenwahlen, die Schulung der 
Schöffen, die regelmäßige Rechenschaftslegung der 
Kreisgerichte vor der Bevölkerung liegt daher un
mittelbar in der Richtung der Aufgaben, die der 
IV. Parteitag uns stellt. Hier kommt zum Ausdruck, 
daß unser Staat ein Staat der Arbeiter und Bauern ist 
und seine Gerichte zum Schutz der Interessen der 
Arbeiter und Bauern tätig werden. Bei jeder Form 
ihrer Tätigkeit sollen Richter und Staatsanwälte sich 
darüber Rechenschaft ablegen, ob ihr Handeln dazu 
beiträgt, diese Erkenntnis in den Werktätigen hervor
zurufen und ihr Staatsbewußtsein zu entwickeln.

Wenn wir ein Wort des Genossen Grotewohl etwas 
verändern, so können wir mit seiner Formulierung 
sagen: „Die Werktätigen in der Deutschen Demokra
tischen Republik wollen nicht nur wissen und hören, 
daß sie in einem Staat der Arbeiter und Bauern leben, 
sondern sie wollen das auch merken.“ Hierzu beizu
tragen ist heute auch unsere entscheidende Aufgabe.

Unsere Arbeit muß von der tiefsten Überzeugungs
kraft durchdrungen werden, damit sie eine starke 
Waffe unserer Demokratie wird, die wirksam dabei 
mithilft, das Lügennetz zu zerreißen, das um die 
Deutsche Demokratische Republik, nicht zuletzt um 
unsere Rechtsprechung, unsere Richter, Staatsanwälte, 
unsere Gesetze gesponnen ist. Zu den Erfahrungen, 
an deren Hand die Werktätigen in Ost und West sich 
von der Richtigkeit unserer Politik überzeugen können, 
zu den Errungenschaften der Arbeiter- und Bauern
macht, die die westdeutschen Werktätigen auch in 
Westdeutschland verwirklicht sehen wollen,, müssen 
auch alle die Erfahrungen gehören, die sie mit unserer 
Justiz machen.
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